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Verordnung

vom 13. Dezember 2011

zur Änderung des Beschlusses über die Einreihung 
der Funktionen des Staatspersonals

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 17. Oktober 2001 über das Staatspersonal (StPG);

gestützt auf das Reglement vom 11. Juni 1991 über das Verfahren zur Bewer-
tung und Einreihung der Funktionen des Staatspersonals;

gestützt auf den Beschluss vom 29. Juni 1999 über das System zur Bewertung 
der Funktionen des Staatspersonals;

in Erwägung:

Am 7. Juni 2005 beauftragte der Staatsrat die Kommission für die Bewertung 
und Einreihung der Funktionen (KBF) damit, eine Gruppe von 21 Funktionen 
nach dem Funktionsbewertungssystem Evalfri zu bewerten. Ausserdem wur-
den die Funktionen Wildhüter/in-Fischereiaufseher/in, Koordinator/in einer 
Aufsichtsregion und Fachfrau/Fachmann Gesundheit von der KBF einer Ana-
lyse und zusätzlichen Bewertung unterzogen.

Auf der Grundlage des Berichts der KBF und der Stellungnahme des Amtes für 
Personal und Organisation hat der Staatsrat beschlossen, die Einreihung der 
bewerteten Funktionen zu bestätigen oder zu ändern.

Bei der Überarbeitung des Verzeichnisses hat der Staatsrat auch einige Funkti-
onsbezeichnungen und Codes angepasst.

Auf Antrag der Finanzdirektion,
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beschliesst:

Art. 1

Das Verzeichnis im Anhang zum Beschluss vom 19. November 1990 über die 
Einreihung der Funktionen des Staatspersonals (SGF 122.72.21) wird wie 
folgt geändert:

Die mit dem Buchstaben «a» bezeichneten Funktionen wurden nach dem 
Funktionsbewertungssystem Evalfri bewertet, und der Staatsrat hat die 
zum Zeitpunkt der Bewertung bestehende Einreihung geändert.

Die mit dem Buchstaben «b» bezeichneten Funktionen wurden nach 
dem Funktionsbewertungssystem Evalfri bewertet, und der Staatsrat 
hat die zum Zeitpunkt der Bewertung bestehende Einreihung bestätigt.

Funktionen mit Bestätigung oder Änderung  
der bestehenden Einreihung

1 00 Verwaltung KL

1 40 Einschätzung – Kontrolle – Revision

130 Revisor/in 19–23 b

4 00 Handwerk und Betrieb
4 40 Aufsicht

010 Wildhüter/in-Fischereiaufseher/in 14–15 a

020 Koordinator/in einer Aufsichtsregion 16 a

5 00 Technisch-wissenschaftlicher Bereich
5 40 Zivilschutz (ZS)

010 Instruktor/in ZS 14–16 b

6 00 Spital- und Sozialwesen
6 33 Pflegepersonal

060 Fachfrau/Fachmann Gesundheit 11–12 a

070 Krankenpfleger/in FA SRK 11 a

090 Krankenpfleger/in FA SRK  
 mit Sonderausbildung 11 a
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6 34 Medizinisch-technisches und therapeutisches Personal

330 Adjunkt/in der Chefin/des Chefs  
 eines medizinisch-technischen Sektors 18–21 a

350 Chef/in eines medizinisch-technischen  
 Sektors 20–23 a

Neu geschaffene Funktionen

1 00 Verwaltung KL

1 45 Grundbuch (GB)

010 Verwaltungssachbearbeiter/in Grundbuchamt 10–12

5 00 Technisch-wissenschaftlicher Bereich
5 37 Veterinäramt

020 Amtliche Fachassistentin/ 
 Amtlicher Fachassistent  
 Fleischuntersuchung 12–14

030 Amtliche Tierärztin/Amtlicher Tierarzt 22–24

050 Cheftierärztin/Cheftierarzt eines Standorts 26–27

6 00 Spital- und Sozialwesen
6 34 Medizinisch-technisches und therapeutisches Personal

310 Techniker/in-Therapeut/in mit Fachausbildung 18–19

Funktion, deren Code geändert wird

6 00 Spital- und Sozialwesen KL

6 31 Ärzte

040 Chefärztin – Vizedirektorin/ 
 Chefarzt – Vizedirektor 34–35

Funktionen mit Änderung der Funktionsbezeichnung

3 00 Unterrichtswesen KL

3 60 Berater – Schulinspektoren – Schuldirektoren

070 Betrifft nur den französischen Text  



ASF 2011_144

4

5 00 Technisch-wissenschaftlicher Bereich
5 10 Allgemeiner technisch-wissenschaftlicher Bereich

290 Sektionschef/in FH – Sektorchef/in FH 20–24

Funktionen, die aufgehoben werden

1 00 Verwaltung KL

1 40 Einschätzung – Kontrolle – Revision

150 Steuerexpertin/Steuerexperte 23–24

5 00 Technisch-wissenschaftlicher Bereich
5 40 Zivilschutz (ZS)

030 Inspektor/in der Zivilschutzbauten 16

050 Inspektor/in der Zivilschutzausbildung 18

070 Chefinstruktor/in ZS 17

090 Chef/in der Zivilschutzbauten 21–22

6 00 Spital- und Sozialwesen
6 10 Spitalexternes Personal

030 Dipl. Krankenschwester/Krankenpfleger 11

Art. 2
1 Bei Änderung der Einreihung werden die Gehälter auf den 1. Januar 2012 an-
gepasst.
2 Die Gehälter werden in die neuen Gehaltsklassen überführt, und zwar in die 
Stufe, die dem vorhergehenden Gehalt jeweils am nächsten liegt.
3 Die Verordnung vom 17. April 2007 über die Wahrung des Lohnbesitzstands 
bei tieferer Einreihung einer Funktion ist anwendbar.

Art. 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

Der Präsident: Die Kanzlerin:

E. JUTZET D. GAGNAUX


